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1 Grundsteuererlass für 2024 bei Einnahmeausfall bis 31.3.2025 beantragen 

Unabhängig von Fragestellungen zu Änderungen der Grundsteuer im Rahmen der Grundsteuerreform, über 

die in der Vergangenheit bereits mehrfach berichtet wurde, ermöglicht das Grundsteuergesetz in 

bestimmten Fällen auf formlosen Antrag hin einen Erlass bzw. Teilerlass der Grundsteuer.  

Wichtig: Dieser Antrag muss bis zum 31.3. des Folgejahres bei der zuständigen Stadt- oder 

Gemeindeverwaltung bzw. in den Stadtstaaten (Hamburg, Bremen, Berlin) beim zuständigen Finanzamt 

eingegangen sein. Für das Kalenderjahr 2024 ist der Antrag bis zum 31.3.2025 einzureichen. 

Neben einem Erlass für Kulturgüter, Grünanlagen und Reinertragsminderung bei Betrieben der Land- und 

Forstwirtschaft gibt es die Möglichkeit für Vermieter bebauter Grundstücke, einen Erlass auf die 

Grundsteuer in Höhe von 25 % zu erhalten, wenn der normale Rohertrag um mehr als 50 % für das 

betreffende Jahr gemindert war bzw. 50 %, wenn eine vollständige Minderung um 100 % eingetreten ist. 

Dieser Ausfall kann auf Leerstand zurückzuführen sein oder auf Zahlungsausfall und betrifft sowohl Wohn- 

als auch gewerbliche Vermietung. 

Voraussetzung für einen Erlass ist, dass der Leerstand oder Mietausfall nicht vom Vermieter selbst 

verschuldet war. Im Fall einer Unbewohnbarkeit aufgrund höherer Gewalt wie z.B. durch 

Hochwasserschäden liegt kein Eigenverschulden vor. Anders sieht es hingegen bei selbst herbeigeführtem 

Leerstand aufgrund von Modernisierungen und Renovierungen aus oder wenn der Vermieter keine 

ausreichenden Vermietungsbemühungen unternommen hat. 

Hierfür ist das Inserieren in regionalen Zeitungen und Internetportalen erforderlich und ggf. die 

Beauftragung eines Maklerunternehmens. Bei gewerblichen Vermietungsobjekten ist zusätzlich das 

Inserieren in überregionalen Zeitungen und Portalen nachzuweisen. So hat es das Verwaltungsgericht 

Koblenz in seinem Urteil vom 17.10.2023 entschieden. 

Sowohl die Höhe des Mietausfalls als auch der Nachweis der Vermietungsbemühungen ist der zuständigen 

Behörde zu belegen. Diese Nachweise können allerdings auch noch nach Ablauf der Antragsfrist 

eingereicht werden. 

Über die genauen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme eines Grundsteuererlasses informiert der 

Steuerberater. 

2 Ordnungsgeldverfahren abwenden – Jahresabschluss 2023 bis 

spätestens 31.3.2025 offenlegen  

Welche Unternehmen zur Erstellung von Jahresabschlüssen verpflichtet sind, ergibt sich aus den handels- 

und steuerrechtlichen Gesetzen. Bei einem Teil der Unternehmen hängt die Verpflichtung von ihrer Umsatz- 

und der Gewinnhöhe ab. Insbesondere Kapitalgesellschaften (z.B. GmbH, AG) sind unabhängig davon 

immer auch verpflichtet, ihre Rechnungsunterlagen elektronisch offenzulegen, sie sind entweder zu 

veröffentlichen oder aber zu hinterlegen. 

Rechnungsunterlagen für Geschäftsjahre, die nach dem 31.12.2021 beginnen, sind der das 

Unternehmensregister führenden Stelle elektronisch zu übermitteln, z.B. dem beim zuständigen 

Amtsgericht geführten Handelsregister. Rechnungslegungsunterlagen für Geschäftsjahre mit einem Beginn 

vor dem 1.1.2022 sind elektronisch beim Betreiber des Bundesanzeigers einzureichen. 

Geschieht die Einreichung nicht rechtzeitig oder nicht vollständig, führt das Bundesamt für Justiz (BMJ) ein 

Ordnungsgeldverfahren durch. Bei Verstoß gegen Inhalts- oder Formvorschriften wird geprüft, ob ein 

Bußgeldverfahren durchzuführen ist. 
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Die gesetzliche Frist zur Offenlegung von Rechnungsunterlagen für das Geschäftsjahr mit dem 

Bilanzstichtag 31.12.2023 endete am 31.12.2024. 

Das BMJ hat veröffentlicht, dass aufgrund der Nachwirkungen der Ausnahmesituation durch die COVID-19-

Pandemie ausnahmsweise vor dem 1.4.2025 keine Ordnungsgeldverfahren gegen Verpflichtete eingeleitet 

werden. Üblicherweise übernimmt die Einreichung zur Veröffentlichung der Steuerberater, vorausgesetzt, 

diesem liegen die entsprechenden Unterlagen zur Erstellung des Jahresabschlusses vor. Sofern es hier 

Hindernisse gibt, sollte schnellstmöglich mit uns die Problematik besprochen werden. 

3 Pauschbeträge für Sachentnahmen 2025  

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat mit Schreiben vom 21.1.2025 die für das Kalenderjahr 

2025 geltenden Pauschalbeträge bei Sachentnahmen (unentgeltliche Wertabgaben) für Nahrungsmittel 

und Getränke mitgeteilt. Diese wurden leicht erhöht. Es handelt es sich um Jahresbeträge. Bei monatlicher 

Buchung sind die Beträge zu zwölfteln. 

Der Gesetzgeber nimmt an, dass Personen, die Nahrungsmittel und Getränke gewerblich verkaufen, diese 

auch privat konsumieren. Bei privatem Verzehr oder Verbrauch müssen normalerweise 

Einzelaufzeichnungen über die entnommenen Werte buchhalterisch erfasst werden. Dieser Aufwand lohnt 

sich in der Regel nur bei geringem Eigenverbrauch.  

Aus Vereinfachungsgründen hat der Gesetzgeber deshalb Sachentnahme-Pauschalwerte eingeführt, die 

sich je nach Betriebszweig unterscheiden. Wer eine Gaststätte, egal welcher Art, ein Café, eine Bäckerei, 

Konditorei, Fleischerei, einen Einzelhandel für Lebensmittel oder Getränke, Obst- oder Gemüseeinzelhandel 

bzw. Milcherzeugnis- oder Eiereinzelhandel betreibt, findet in der Liste des BMF 

(www.bundesfinanzministerium.de - Themen - Steuern - Steuerverwaltung & Steuerrecht - Betriebsprüfung 

- Richtsatzsammlung / Pauschbeträge) die für ihn gültigen Sachentnahmewerte. Eine Einzelaufzeichnung ist 

bei Verwendung der Pauschalwerte nicht notwendig. 

Zu beachten ist, dass z.B. der Bäckereiinhaber aber nicht als Lebensmitteleinzelhändler qualifiziert wird, 

wenn er zusätzlich einen Kühlschrank im Verkaufsraum stehen hat, aus dem er z.B. Milch, Käse und Eier 

verkauft und die Einnahmen hieraus von untergeordneter Bedeutung sind. Es ist nur ein Pauschalbetrag 

anzusetzen, und zwar der höhere von beiden. Diese Beträge liegen je nach Gewerbezweig zwischen 390 € 

pro erwachsener Person und Jahr ohne Umsatzsteuer (Getränkeeinzelhandel) und 4.045 € (Gaststätte mit 

Abgabe von kalten und warmen Speisen). Kinder unter 2 Jahren bleiben unberücksichtigt, Kinder im Alter 

von 2-12 Jahren werden mit dem hälftigen Jahrespauschbetrag veranschlagt. 

 Immer einzeln aufgezeichnet und in der Buchhaltung erfasst werden müssen Entnahmen, die nicht 

Nahrungsmittel oder Getränke sind, z.B. Tabak, Zeitschriften, Bekleidung oder Elektroartikel. 

4 BFH ändert Rechtsprechung zur Ermittlung der Fahrzeuggesamtkosten  

bei Leasing für berufliche Fahrtkosten 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte über einen Fall zu entscheiden, in dem ein angestellter 

Außendienstmitarbeiter für überwiegend berufliche Zwecke einen PKW geleast hatte. Für das Fahrzeug 

fielen neben regelmäßig periodisch wiederkehrenden Ausgaben wie Treibstoff, Versicherung, Steuern, 

Beitrag zum Automobilclub, Reifenwechsel und Leasingraten zu Beginn der Leasingzeit auch weitere 

einmalige Kosten an: 

• Leasingsonderzahlung 
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• Anschaffungskosten für Zubehör, z.B. Winterreifen 

• Zusatzleistungen, z.B. Anmeldung. 

Zum Zwecke der Ermittlung der tatsächlichen Kosten für sonstige berufliche Fahrten (keine Fahrten 

zwischen Wohnung und Arbeitsstätte und keine Familienheimfahrten) können die tatsächlich anfallenden 

Fahrzeuggesamtkosten ermittelt werden und der konkrete Kilometersatz berechnet werden.  

In der Vergangenheit sind nicht periodisch wiederkehrende Aufwendungen nach dem Abflussprinzip 

berücksichtigt worden, regelmäßig also im Jahr der Anschaffung des Leasingfahrzeugs. Der Kläger wollte 

diesen erhöhten Fahrzeuggesamtkostenwert berechnet auf die gefahrenen Kilometer auch in den 

folgenden Jahren geltend machen. Das haben sowohl das Finanzamt als auch Finanzgericht (FG) und der 

BFH abgelehnt, da hiermit die drei o.g. Ausgabeposten mehrfach komplett berücksichtigt werden würden. 

Allerdings hält der BFH seine bisherige Rechtsprechung nicht mehr aufrecht. Vielmehr sollen dem Grunde 

nach die Leasingsonderzahlung, die Zubehörkosten und die Zusatzleistungen gleichmäßig auf die gesamte 

Laufzeit verteilt werden, sofern eine berufliche Veranlassung vorliegt und die Leasingsonderzahlung am 

Anfang der Leasingzeit die monatlichen Leasingraten reduziert. 

Demnach verringert sich künftig der Gesamtkostenansatz für das erste Jahr des Leasingzeitraums, erhöht 

sich jedoch für die weiteren Jahre. 

Der BFH hat den Fall an das FG zurückverwiesen, damit dieses den Sachverhalt weiter aufklärt und unter 

Berücksichtigung der Rechtsauffassung des BFH erneut entscheidet, da nicht bei allen Kostenpositionen 

die berufliche Veranlassung über den gesamten Zeitraum festgestellt worden war. 

Betroffene Steuerpflichtige sollten sich steuerlich von uns beraten lassen, sofern noch nicht rechtskräftige 

Bescheide vorliegen. 

5 Entschädigung für Verdienstausfall ist vollständig steuerpflichtig 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass die gesamte Entschädigung, die z.B. aufgrund eines 

Unfalls oder eines medizinischen Behandlungsfehlers als Verdienstausfallschaden vom Schädiger oder 

dessen Versicherung an den Geschädigten gezahlt wird, steuerpflichtig ist. Hierzu gehört neben dem 

entgangenen Lohn bzw. Gehalt auch die Steuerzahlung zum entgangenen Bruttolohn bzw. -gehalt. 

Für eine vollständige Tarifermäßigung ist es erforderlich, dass sowohl der Verdienstausfall als auch die 

(voraussichtliche) Erstattung der Steuerzahlung in einem Veranlagungszeitraum ausgezahlt werden, was 

bei einer Besteuerung im Veranlagungsverfahren nicht möglich ist, da diese frühestens im Folgejahr erfolgt. 

Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit einer Bruttozahlung, dann liegt eine Tarifermäßigungsmöglichkeit 

vor, oder einer Nettozahlung zzgl. späterer Steuererstattung, dann liegt keine Tarifermäßigungsmöglichkeit 

vor. 

Betroffene sollten sich vor Auszahlung und rechtsverbindlicher Vereinbarung mit z.B. der Versicherung des 

Verantwortlichen sowohl anwaltlich als auch steuerlich von uns beraten lassen. 

6 Mitgliedsbeiträge für Fitnessstudio stellen keine außergewöhnliche 

Belastung dar 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte darüber zu befinden, ob die Mitgliedsbeiträge für ein Fitnessstudio 

einkommensteuerlich als außergewöhnliche Belastungen zu berücksichtigen sind. 
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Konkret ging es darum, dass die Klägerin ein ärztlich verordnetes Funktionstraining in einem Fitnessstudio 

absolviert hatte, für welches neben den Kosten für das eigentliche Funktionstraining weitere 

Mitgliedsbeiträge für einen Reha-Verein anfielen sowie auch für das Fitnessstudio, welches zusätzlich den 

Zugang zu weiteren, nicht verordneten Angeboten eröffnete. 

Die Krankenkasse übernahm die Kosten für das reine Funktionstraining. Das Finanzamt erkannte zudem im 

Rahmen der steuerlichen Veranlagung der Klägerin die Kosten für den Reha-Verein als außergewöhnliche 

Belastungen an, nicht jedoch die Beiträge für das Fitnessstudio. Der Einspruch der Klägerin blieb erfolglos, 

die Klage wie auch die Revision ebenso. 

Der BFH urteilte, dass die Beiträge für das Fitnessstudio auch die Inanspruchnahme anderer Leistungen wie 

z.B. die Nutzung der Sauna und anderer Sportkurse ermögliche, die über die ärztliche Verordnung 

hinausgingen. Die Klägerin hätte das Funktionstraining ohne Zusatzkosten auch bei einem tatsächlich 

vorhandenen anderen Anbieter in Anspruch nehmen können. Es fehle daher an der erforderlichen 

Zwangsläufigkeit für das Entstehen der Mitgliedsbeiträge für das Fitnessstudio. 

Anmerkung: Die steuerliche Anerkennung der Mitgliedsbeiträge könnte allenfalls dann möglich sein, wenn 

das ausgewählte Fitnessstudio der einzige Anbieter in zumutbarem Umkreis wäre, welches das 

Funktionstraining anbietet. 

7 Entgeltabrechnungen als elektronisches Dokument 

Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer bei Zahlung des Arbeitsentgelts eine Abrechnung in Textform zu 

erteilen. Diese Verpflichtung kann er grundsätzlich auch dadurch erfüllen, dass er die Abrechnung als 

elektronisches Dokument zum Abruf in ein passwortgeschütztes digitales Mitarbeiterpostfach einstellt. 

Der Anspruch eines Arbeitnehmers auf die Abrechnung seines Entgelts ist eine sog. Holschuld. Der 

Arbeitgeber erfüllt also seine Pflicht, indem er die Abrechnung an einer elektronischen Ausgabestelle 

bereitstellt. Für deren tatsächlichen Abruf durch den Arbeitnehmer ist er nicht verantwortlich. 

Allerdings muss er dabei sicherstellen, dass auch diejenigen Beschäftigten, die privat keinen Online-Zugriff 

haben (z.B. weil sie keinen Computer oder Internetanschluss besitzen), ihre Abrechnung dennoch einsehen 

und ggf. drucken können. Dies lässt sich z.B. durch die Bereitstellung der erforderlichen Ausstattung im 

Betrieb sicherstellen. 

8 Ungleichbehandlung von Teilzeitbeschäftigten bei 

Überstundenzuschlägen 

In einem vom Bundesarbeitsgericht (BAG) entschiedenen Fall unterlagen geleistete Überstunden einem 

Zuschlag von 30 %, sofern sie die monatliche Arbeitszeit eines vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers 

überschritten und im jeweiligen Kalendermonat nicht durch Freizeit ausgeglichen wurden. Alternativ konnte 

der Zuschlag in Form einer entsprechenden Zeitgutschrift auf dem Arbeitszeitkonto gutgeschrieben 

werden. 

Die Richter des BAG kamen zu der Entscheidung, dass eine tarifliche Regelung, die vorsieht, dass 

Überstundenzuschläge erst gezahlt werden, wenn die regelmäßige Arbeitszeit eines Vollzeitbeschäftigten 

überschritten wird, Teilzeitbeschäftigte im Vergleich zu Vollzeitbeschäftigten benachteiligt. Diese Regelung 

verstößt gegen das Diskriminierungsverbot von Teilzeitbeschäftigten, sofern keine sachlichen Gründe die 

Ungleichbehandlung rechtfertigen. 
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Fehlen solche sachlichen Gründe, kann dies außerdem eine mittelbare Benachteiligung aufgrund des 

Geschlechts darstellen, wenn unter den betroffenen Teilzeitbeschäftigten deutlich mehr Frauen als Männer 

sind. In solchen Fällen wird die Ungleichbehandlung regelmäßig als Verstoß gegen das Allgemeine 

Gleichbehandlungsgesetz gewertet. 

9 Vergleichbarkeit – Gleichbehandlungsgrundsatz bei freiwilliger 

Lohnerhöhung 

In einem vom Landesarbeitsgericht Hamm entschiedenen Fall bot ein Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern 

neue, mit Ausnahme des Entgelts gleichlautende, Arbeitsverträge an, die u.a. Regelungen zu einem 

Arbeitszeitkonto und zur Anordnung von Kurzarbeit, die Zahlung eines Zuschlags für ausgezahlte Plus-

/Überstunden und einen um 4 % höheren Grundlohn vorsahen. 

Mit Wirkung ab Januar 2023 zahlte das Unternehmen den Arbeitnehmern, die die neuen Arbeitsverträge 

unterzeichnet hatten, eine weitere Grundlohnerhöhung von 5 %. Eine Arbeitnehmerin argumentierte, dass 

es gegen den allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz verstößt, wenn ihr die vom Unternehmen ab 

Januar 2023 gewährte Grundlohnerhöhung von 5 % vorenthalten wird, nur weil sie das neue 

Arbeitsvertragsformular nicht unterschrieben hatte. Ihrer Meinung nach stellt dies eine unzulässige 

Benachteiligung dar, die allein auf der Nichtunterzeichnung des neuen Vertrags beruht. 

Die Richter des LAG entschieden, dass hier keine unzulässige Ungleichbehandlung vorliegt. Die 

Arbeitnehmerin mit ihrem alten Arbeitsvertrag und die Arbeitnehmer mit neuem Arbeitsvertrag befinden 

sich nicht in einer vergleichbaren Lage. So ist für die Annahme einer vergleichbaren Lage nicht in jedem 

Falle bereits das gemeinsame Band eines Arbeitsverhältnisses zum selben Arbeitgeber ausreichend, denn 

hier waren die Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmerin und der Arbeitnehmer mit neuem Arbeitsvertrag 

vollkommen unterschiedlich und damit nicht vergleichbar. 

Vergleichbarkeit ist jedoch Bedingung für die Geltendmachung eines Anspruchs nach dem 

Gleichbehandlungsgrundsatz. Allein der Umstand, dass die Arbeitnehmerin dieselbe Tätigkeit wie andere 

Arbeitnehmer mit neuem Arbeitsvertrag verrichtet, begründet, angesichts dieser zahlreichen Unterschiede, 

keine Vergleichbarkeit. 

10 Corona – Erstattungsanspruch von Arbeitgeber wegen Quarantäne 

Arbeitgeber können vom Staat keine Erstattung von Zahlungen verlangen, die sie an ihre Arbeitnehmer für 

einen Zeitraum geleistet haben, in dem diese sich wegen des Verdachts der Ansteckung mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 in häuslicher Quarantäne befanden, wenn den Arbeitnehmern ein Anspruch auf 

Weiterzahlung ihres Arbeitsentgelts zustand. Ein solcher Anspruch konnte sich ergeben, wenn der 

Arbeitnehmer für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit an der Arbeitsleistung gehindert war. Dies war 

im Frühsommer 2020 bei einer Quarantänedauer von bis zu 14 vollen Tagen der Fall. Zu dieser 

Entscheidung kam das Bundesverwaltungsgericht. 

11 Hausgeldzahlungen in die Erhaltungsrücklage sind (noch) keine 

Werbungskosten  

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat sich damit befasst, ob Aufwendungen eines Steuerpflichtigen als 

Wohnungseigentümer in die Erhaltungsrücklage der Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) bei den 

Einkünften aus Vermietung und Verpachtung im Veranlagungsjahr der Einzahlung in die Rücklage als 

Werbungskosten abzugsfähig sind oder erst, wenn die WEG-Verwaltung Ausgaben aus der Rücklage für 
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erfolgte Erhaltungsmaßnahmen tätigt. Das Finanzamt und das erstinstanzliche Finanzgericht (FG) vertreten 

letztere Auffassung. 

Hiergegen hat sich der Vermieter einer Wohnung mit der Revision an den BFH gewendet. Der BFH hat 

jedoch ebenfalls entschieden, dass mit der Einzahlung in die Instandhaltungsrücklage diese noch nicht als 

Werbungskosten geltend gemacht werden können, denn die Einzahlung stelle keine Aufwendung für den 

Erwerb, die Sicherung und Erhaltung der Einnahmen, in diesem Fall Mieteinnahmen, dar. 

Der Veranlassungszusammenhang zu den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung trete erst mit der 

Verausgabung für Erhaltungsmaßnahmen am Gemeinschaftseigentum ein.  

Dieses habe sich auch nach Änderung der Rechtslage nicht geändert, dass die WEG seit dem Jahr 2020 

über eine eigene Rechtsfähigkeit im Rechtsverkehr verfügt, also im eigenen Namen klagen und verklagt 

werden kann. Als Folge davon verliert der einzelne in die Erhaltungsrücklage einzahlende Eigentümer 

zivilrechtlich sein Eigentum an der Einzahlung. 

Der BFH hat allerdings entschieden, dass nicht die zivilrechtliche Rechtslage hier entscheidend ist, sondern 

die wirtschaftliche Betrachtungsweise. Demnach verliert der Einzahlende den Gegenwert der Einzahlung 

wirtschaftlich nicht, denn z.B. bei dem Verkauf eines WEG-Anteils erstattet der Käufer i.d.R. mit dem 

Kaufpreis die Höhe der eingezahlten Rücklage. 

Außerdem sei z.B. zum Zeitpunkt der Einzahlung üblicherweise auch nicht klar, ob, wann und in welcher 

Höhe die Rücklage tatsächlich für steuerrechtlich relevante Zwecke aufgewendet werde. Durch die 

nachgelagerte Besteuerung werde auch eine gezielte Steuergestaltung durch überhöhte 

Instandhaltungsrücklagen vermieden.  

Dieses Urteil des BFH bezieht sich konkret zwar auf Erhaltungsaufwendungen, allerdings dürfte es auch auf 

die Einzahlung von Sonderumlagen in die Rücklage anzuwenden sein. Hierzu sollte der Rat eines 

Steuerberaters eingeholt werden. 

Es ist noch ein Verfahren des gleichen Inhalts beim BFH anhängig, über das noch nicht entschieden wurde. 

In jenem Fall geht es um die Frage, ob bilanzierende Eigentümer die Einzahlung der Erhaltungsrücklage als 

Wirtschaftsgut aktivieren müssen. Sowohl die Finanzverwaltung als auch das erstinstanzliche FG gehen 

davon aus.  

Steuerpflichtige, deren steuerliches Verfahren aufgrund des bislang schwebenden gerichtlichen Verfahrens 

ruhte, müssen jetzt mit einer für sie negativen Entscheidung durch die Finanzverwaltung rechnen. 

12 Steuerbefreiung für kleine PV-Anlagen – Revision beim BFH noch nicht 

entschieden  

Der Gesetzgeber hatte für Veranlagungsjahre ab 2022 eine ertragsteuerliche Steuerbefreiung für kleine PV-

Anlagen bis zu 30 KWp beschlossen. Ein umsatzsteuerpflichtiges Unternehmen wollte die gesetzliche 

Regelung so verstanden haben, dass es zwar das Recht der Inanspruchnahme der Steuerbefreiung gebe, 

nicht aber die Pflicht.  

Das Unternehmen beabsichtigte, eine Umsatzsteuernachzahlung für die PV-Anlage in einem späteren Jahr 

als Betriebsausgabe geltend zu machen, die sich auf einen Zeitraum bezog, in dem PV-Anlagen noch 

steuerpflichtig waren.  

Sowohl die Finanzverwaltung als auch das Finanzgericht Nürnberg lehnten dieses Ansinnen jedoch unter 

Hinweis darauf ab, dass die Steuerbefreiung ab dem Veranlagungsjahr 2022 verpflichtend sei. Die Revision 

wurde zugelassen und eingelegt. 
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In zwei anderen Verfahren hat das Finanzgericht Münster in Aussetzungsverfahren genau gegenteilig 

entschieden und der Klage auf Abzug der nachlaufenden Betriebsausgaben aus den Jahren 2020 und 2021 

stattgegeben. Zur Begründung führte das Gericht aus, dass zu dieser Zeit die Steuerfreiheit noch nicht 

gegriffen habe und der Gesetzgeber nur Betriebseinnahmen, nicht aber Betriebsausgaben, steuerfrei 

gestellt habe, woraus das Gericht die Zulässigkeit des Abzugs schloss. Auch hier wurde Revision beim 

Bundesfinanzhof eingelegt. Die Entscheidungen bleiben daher abzuwarten. 

Hinweis: Betroffene Unternehmer sollten darauf achten, dass entsprechende Steuerbescheide 

offengehalten werden. Bitte sprechen Sie uns an. 

13 Grunderwerbsteuer auch für nachträgliche Sonderwünsche einer noch zu 

errichtenden Immobilie  

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in zwei Verfahren entschieden, dass Mehrkosten für nach Abschluss des 

Grundstückkaufvertrags vereinbarte Sonderwünsche bei einer noch zu errichtenden Immobilie ebenfalls 

grunderwerbsteuerpflichtig sind, wenn ein rechtlicher Zusammenhang zum Grundstückskaufvertrag 

besteht. Damit bestätigte der BFH sowohl die Finanzverwaltung als auch die Entscheidung des 

Finanzgerichts.  

In beiden Fällen verpflichtete sich die Verkäuferin bei Vertragsschluss auch zur Errichtung der jeweiligen 

Immobilie. Nach Beginn der Rohbauarbeiten äußerten die jeweiligen Käufer Änderungs- bzw. 

Sonderwünsche bei der Bauausführung, was nach vertraglicher Vereinbarung mit Mehrkosten für die 

Käufer verbunden war. Die Arbeiten durften nur von der Verkäuferin ausgeführt werden. 

Nachträglich vereinbarte Sonderwünsche sind lt. BFH durch gesonderten Grunderwerbsteuerbescheid 

festzusetzen und nicht durch Änderung des Erstbescheids. 

Für Hausanschlusskosten gilt dies jedoch nicht, wenn der Käufer sich bereits im Grundstückskaufvertrag zu 

deren Übernahme verpflichtet hat. Diese sind somit nicht nachträglich vereinbart. 

14 Maßnahmen zur Steuerermäßigung bei Einkünften aus Gewerbebetrieb 

im Rahmen der Billigkeit 

Mit Schreiben vom 24.2.2025 teilt das Bundesministerium der Finanzen (BMF) mit, dass Änderungen zu 

möglichen Steuerermäßigungen bei Einkünften aus Gewerbebetrieb aus Billigkeitsgründen im 

Erhebungsverfahren erfolgen können, die von der bisherigen Praxis abweichen.  

In der Vergangenheit wurde bei einem Erlass der Gewerbesteuer aus Billigkeitsgründen die 

Bemessungsgrundlage für die Einkommensteuer entsprechend erhöht, um die daraus resultierende 

steuerliche Auswirkung auszugleichen. 

Hierauf verzichtet die Finanzverwaltung künftig. Eine Erhöhung der Bemessungsgrundlage bei der 

Einkommensteuer findet jedenfalls bei Erlass und Zahlungsverjährung nicht mehr statt.  

Sofern jedoch ein Gewerbesteuerbescheid zugunsten des Steuerpflichtigen geändert wird oder eine 

anderweitig abweichende Festsetzung erfolgt, kann auch künftig die Bemessungsgrundlage für die 

Einkommensteuer erhöht werden. 

Hierzu sollten sich Betroffene steuerlich von uns beraten lassen, ob es bereits vor Erlass eines 

Gewerbesteuerbescheids sinnvoll sein kann, einen (Teil-)Erlass der Gewerbesteuer aus Billigkeitsgründen 

zu beantragen. 
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15 Neues amtliches Muster der Bescheinigung für energetische 

Maßnahmen nach dem 31.12.2024 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat mit Schreiben vom 23.12.2024 mitgeteilt, dass das neue 

amtliche Muster der Bescheinigung des ausführenden Fachunternehmens sowie der übrigen 

ausstellungsberechtigten Personen bereitsteht. 

Dieses ist für energetische Baumaßnahmen in selbstgenutzten Wohngebäuden zu verwenden, die nach 

dem 31.12.2024 beginnen. 

Der Maßnahmebeginn ist bei genehmigungspflichtigen Bauvorhaben der Tag der erstmaligen 

Bauantragstellung, bei anzeigepflichtigen der Tag, an dem die Unterlagen bei der zuständigen Behörde 

eingehen und bei genehmigungs- und anzeigefreien Bauvorhaben der Beginn der Bauausführung. 

Die ordnungsgemäß ausgefüllte Bescheinigung ist mit der Einkommensteuererklärung einzureichen, mit der 

die Steuerermäßigung nach dem Gebäudeenergiegesetz beantragt werden soll.  

16 Ertragsteuerliche Behandlung bestimmter Kryptowerte und Mitwirkung 

Steuerpflichtiger 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat sich mit einem 34-seitigen Schreiben vom 6.3.2025 zu 

Einzelfragen der ertragsteuerlichen Behandlung bestimmter Kryptowerte sowie Mitwirkungs-, 

Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten im Besteuerungsverfahren geäußert. Dieses Schreiben soll 

dynamisch angepasst und weiterentwickelt werden. 

Steuerpflichtige, die beabsichtigen, mit Kryptowerten am wirtschaftlichen Verkehr teilzunehmen, sollten 

sich im Vorfeld steuerlich beraten lassen, denn die steuerlichen Folgen sind immens und das Risiko, aus 

Unwissenheit die steuerstrafrechtliche Grenze zu überschreiten, ist hoch. 

Die Besteuerung von Kryptowerten folgt dem zugrundeliegenden Sachverhalt und richtet sich 

ertragsteuerlich nach dessen Funktion. So können Kryptowerte als Tauschmittel oder Spekulationsobjekt 

fungieren, ein Nutzungsrecht darstellen oder einen Anspruch darauf. 

Hybride Kryptowerte können mehrere Funktionen in sich vereinen. Kryptowerte stellen keine Währung dar, 

vielmehr sind sie ihrer Funktion nach mit Wertpapieren vergleichbar. 

Grundsätzlich können Tätigkeiten im Zusammenhang mit Kryptowerten sowohl im privaten wie auch im 

betrieblichen Bereich zu ertragsteuerlich steuerbaren und auch steuerpflichtigen Einkünften führen, 

insbesondere zu 

• Einkünften aus Gewerbebetrieb 

• Einkünften aus Kapitalvermögen 

• privaten Veräußerungsgeschäften 

• sonstigen Einkünften 

Wer z.B. auf ausländischen Plattformen tätig ist oder handelt, unterliegt auch als Privatperson einer 

erhöhten Nachweis- und Mitwirkungspflicht.  

17 Fahrt zur Tankstelle ist kein Arbeitsweg 

Eine Arbeitnehmerin wollte an einem Morgen von ihrem Wohnort mit dem Motorrad zu ihrer ca. 18 km 

entfernten Ausbildungsstätte fahren, zuvor aber noch ihr Motorrad an einer in entgegengesetzter Richtung 
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gelegenen Tankstelle betanken, da ihr Bruder den Tank leergefahren hatte. Sie verunfallte noch vor 

Erreichen der Tankstelle. 

Ein Unfall auf dem Weg zu einer Tankstelle ist auch dann kein Arbeitsunfall, wenn dort Treibstoff für den 

sich unmittelbar anschließenden Weg zur Arbeit getankt werden soll. Das gilt selbst dann, wenn erst bei 

Fahrtantritt festgestellt wird, dass ein Familienangehöriger den Tank leergefahren hat. Dies hat das 

Landessozialgericht Baden-Württemberg (LSG) in einer Entscheidung klargestellt. 

Beim Tanken handelte es sich um eine rein privatwirtschaftliche Verrichtung, die nicht unter dem Schutz 

der Wegeunfallversicherung stand. Der Unfall hatte sich eben nicht auf dem unmittelbaren Weg zur Arbeit 

ereignet, sondern zu einem Zeitpunkt, als die Arbeitnehmerin in die entgegengesetzte Richtung fuhr. Auch 

außergewöhnliche Umstände, die das Tanken in den gesetzlichen Unfallversicherungsschutz gestellt 

hätten, lagen nicht vor. 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. Für Fragen stehen wir gerne 

zur Verfügung. 

18 In eigener Sache… 

Unser Umbau bleibt wie immer ein Thema. Unten sind ein paar Kleinigkeiten erledigt, aber auch noch zu 

erledigen, wie sollte es auch anders sein. Wir warten auf Küche und Badmöbel. Ein neues und schönes 

Büro ist schon wieder geschafft. So geht es halt Zug um Zug. Dann stehen natürlich noch der Garten, die 

Fassade und oben an. Aber piano: Der Weg ist das Ziel!        

Zur Erinnerung: die Kanzlei ist am 30.05.2025 und am 20.06.2025 jeweils freitags wie immer nach einem 

vorgehenden Feiertag geschlossen. Ansonsten sind wir wie gewohnt für Sie da. 

Vielleicht nehmen mein Mann und ich uns auch noch ein paar Tage Auszeit. Sie werden es rechtzeitig 

erfahren und ich komme ja wieder. Zudem ist das Team da! 

Genießen Sie die Tage und wenn es auch regnen sollte: Mairegen macht bekanntlich schön! 

 

 

Christine Hartwig, StBin  


